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Zur sprachlichen Vereinfachung wird nachfolgend jeweils nur die Bezeichnung für die 
männliche Person verwendet. Sie gilt aber immer sowohl für weibliche wie auch für 
männliche Personen. 
 

1 Allgemeine Bestimmungen 

1.1 Bedarf 
Der SCHNEE-SPORT-CLUB KERZERS, nachstehend SSCK genannt, regelt mit 
dem vorliegenden Reglement die Vergütung seiner Helfer an den verschiedensten 
Anlässen transparent und einheitlich. 

 

2 Sammeln der Boni 

2.1 Berechtigung zum Sammeln 
Jeder Helfer, egal ob Leiter, Mitglied oder Nicht-Mitglied, der für den SSCK im 
Einsatz steht, wird in Form von Boni gemäss Ziffer 2.3 und 2.4 entschädigt. 
 

2.2 Besondere Bestimmungen für Mitglieder des Vorstandes 
Aufgrund unterschiedlicher Mehrfachbelastung (JO, OK…) werden die 
Vorstandsmitglieder speziell für ihre Leistungen entschädigt (siehe Anhang). Boni 
können sie nur an besonderen Anlässen erhalten, die ausschliesslich zur 
Aufbesserung des Vereinsvermögens gedacht sind und grundsätzlich nichts mit den 
Vereinstätigkeiten und der Vereinsführung zu tun haben. 
 

2.3 Art der Boni 
Boni werden in Form von speziellen Gutscheinen (SCHNEETALER) gegen 
Unterschrift verteilt. 
 

2.4 Höhe der Boni 
Die Höhe der Entschädigung für die verschiedenen Einsätze wird im Anhang 
geregelt. Der Vorstand hat die Möglichkeit, bei Bedarf den Anhang anzupassen. 

3 Einlösung 

3.1 Anlässe 
Die SCHNEETALER können an allen Ausflügen im Tätigkeitsprogramm des SSCK 
und für das Leiterweekend eingelöst werden. 
 

3.2 Ausgeschlossen 
Ausdrücklich ausgeschlossen von der Bezahlung mit SCHNEETALER sind das 
Juniorenprogramm JO und der Mitgliederbeitrag. Ein Bezug von Speisen und 
Getränken an sämtlichen vom Verein organisierten Anlässen ist ebenfalls NICHT 
möglich. 
 

3.3 Umtausch und Wechselgeld 
Die Barauszahlung des Gegenwerts der SCHNEETALER ist nicht möglich, ein 
Austausch verschiedenwertiger SCHNEETALER jedoch schon. 
Bei nicht runden Beträgen wird das Wechselgeld nicht bar ausbezahlt. 
 

3.4 Verfall 
Der SCHNEETALER hat kein Verfallsdatum. Aufgrund der Teuerung nimmt sein 
Wert im Laufe der Zeit jedoch ab. 
 

3.5 Übertragbarkeit 
SCHNEETALER sind persönlich übertragbar, deren Handel ist jedoch untersagt. 



SSCK Bonusreglement Seite 4/5 

4 Inkraftsetzung 

Dieses Reglement wird durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.05.2018 in 
Kraft gesetzt und ersetzt alle früheren Versionen. 
 
 
Kerzers, im Mai 2018: 
 
Der Präsident: Der Vizepräsident: Der Kassier: 

    
 
Christian Rickli Pascal Pfister André Zürcher 



SSCK Bonusreglement Seite 5/5 

Anhang 

Bonusregelung gemäss Ziffer 2.4 vom 25.05.2018: 

 

 

Leitertätigkeit 

60% Leitertätigkeit beim JO 50.- 

 

 

Oktoberfest Süri 

Die Höhe des Betrages, der in Form von Schneetalern an die Helfer ausbezahlt wird, ist 
abhängig von der Höhe der Einnahmen. Vom Reingewinn wird ein Anteil von 30 Prozent an 
die Helfer ausbezahlt. Dieser Anteil wird folgendermassen auf die beiden Schichten 
aufgeteilt: 

Pro Einsatz in der Frühschicht am Oktoberfest 45 % 

Pro Einsatz in der Spätschicht am Oktoberfest 55 % 

 

 

Vorstand 

Der Vorstand ist für seine Tätigkeiten der Vereinsführung gemäss Ziffer 2.2 der Statuten vom 
25.05.2018 vom Mitgliederbeitrag befreit. 

Für die Tätigkeiten im Bereich JO erhalten die Vorstandsmitglieder traditionell einen 
Pauschalbonus für das Leiterweekend. Die Höhe wird aufgrund der Vereinsfinanzen vom 
Vorstand festgelegt. 

Einzig bei Einsätzen am Oktoberfest können die Vorstandsmitglieder wie jeder andere Helfer 
Boni sammeln. 

Die OK-Mitglieder des Oktoberfest Süri werden mit einem Pauschalbetrag von 600 
Schneetalern für das gesamte OK entschädigt. Wie der Betrag unter den Mitgliedern des 
OKs aufgeteilt wird, ist ihnen überlassen. 

Zusätzlich geleistete Schichten der OK-Mitglieder sowie ein allfälliger Einsatz beim Auf- und 
Abbau werden zusätzlich vergütet. 


